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Merkblatt
für die Bewilligung von Zinszuschüssen 
durch die "Stiftung Deutsche Behindertenhilfe"

1.
Die Stiftung Deutsche Behindertenhilfe vergibt Zinszuschüsse, um Zinsbelastungen für Kapitalmittel zu subventionieren, die als Eigenkapitalersatzmittel vom Antragsteller aufgenommen werden müssen.


Die Zinszuschussvergabe umfasst folgende Anwendungsgebiete:


a)
bauliche Instandsetzung


b)
Neu- und Erweiterungsbauten


c)
Ankauf von Grundstücken (in begründeten Ausnahmefällen)


d)
Modernisierungs- und Rationalisierungsmaßnahmen


e)
Einrichtungsmaßnahmen für Vorhaben nach Ziffer 4 a) und 4 b) der Vergaberichtlinien


Die durch Zinszuschüsse geförderte Darlehenssumme beträgt max. Euro 500.000,--. Die Laufzeit des Zinszuschusses beträgt in der Regel 10 Jahre. Die bewilligten Zinszuschüsse vermindern sich in den ersten 10 Jahren jährlich um eine fiktive lineare Tilgung von 3 % auf den ursprünglich bewilligten Betrag. Nach 10 Jahren kann eine einmalige Verlängerung des Zuschusses für die Restlaufzeit des Kapitalmarktdarlehens, höchstens jedoch für weitere 10 Jahre beantragt werden.

2.
Das aufgenommene Kapitalmarktdarlehen wird mit einem Zinszuschuss in Höhe von derzeit 3 % gefördert. Die Laufzeit des Darlehens darf die Nutzungsdauer (AfA) der zu fördernden Maßnahme nicht überschreiten. Annuitätendarlehen sind mit mindestens zwei von Hundert zuzüglich ersparter Zinsen zu tilgen und Tilgungsdarlehen mit mindestens fünf von Hundert.

3.
Die bewilligten Förderungsmittel werden von der Geschäftsstelle der Stiftung Deutsche Behindertenhilfe zur Auszahlung freigegeben, nachdem der Antragsteller das Bestehen des Kreditvertrages nachgewiesen hat und eine Bescheinigung des Kreditinstitutes vorgelegt hat, dass der Kredit in voller Höhe ausgezahlt ist. Außerdem muss die rechtsverbindliche Erklärung abgegeben werden, dass die Mittel zweckgebunden Verwendung finden.

4.
Mit der Auszahlung der vierteljährlichen Zinszuschussraten wird die

Bank für Sozialwirtschaft GmbH
Wörthstr. 15 - 17, 50668 Köln,


beauftragt.



Der Zinszuschuss wird in vierteljährlichen Zinszuschussraten gemäß Zahlungsplan ausgezahlt.

5.
Der Zuschussempfänger ist verpflichtet, mit der Auszahlung der Zuschussrate zum 31.12. eines jeden Jahres das Bestehen des geförderten Darlehens, der Restschuld und des Zinssatzes gegenüber der 

Bank für Sozialwirtschaft GmbH 

nachzuweisen. In Verbindung damit hat der Antragsteller zu versichern, dass die Zweckbestimmung entsprechend dem ursprünglichen Antrag weiterhin besteht.

6.
Nach Abschluss des geförderten Vorhabens ist ein endgültiger Verwendungsnachweis, entsprechend Ziffer 11 der Vergaberichtlinien, unaufgefordert einzureichen. Die Lotterieaufsichtsbehörden der Länder haben das Recht, die zweckentsprechende Verwendung des Darlehens bei den Zuwendungsempfängern ihres Bereiches zu prüfen oder prüfen zu lassen.

7.
Die Stiftung Deutsche Behindertenhilfe erhebt aufgrund der Bankgebühren, die ihr für die Verwaltung der Zinszuschüsse in Rechnung gestellt werden, im Jahr der Genehmigung eine einmalige Bearbeitungsgebühr von Euro 255,-- und in den folgenden neun Jahren eine jährliche Verwaltungsgebühr von Euro 25,--. Die gesamte Gebühr für den Bewilligungszeitraum von 10 Jahren in Höhe von Euro 480,-- wird anteilig in drei Raten von jeweils Euro 160,-- von den ersten drei Zinszuschussraten einbehalten.

Mainz, den 1.1.2002

